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weiz
Unser Fachmann

Kurt Seifert leitet bei Pro Senectute Schweiz

den Bereich «Forschung und Grundlagenarbeit».

Nicht länger zuwarten!
ohnen in der Schweiz ist oft eine

teure Angelegenheit - vor allem
für Mieterinnen und Mieter. Seit

Beginn des neuen Jahrtausends stiegen
die Mietkosten um rund 18 Prozent. Der

Anstieg hat sich für viele Bezügerinnen
und Bezüger von Ergänzungsleistungen
negativ bemerkbar gemacht: Die zur
Berechnung dieser Leistungen geltenden
Höchstsätze für Mietkosten sind seit 2001

nicht mehr angepasst worden.
Pro Senectute hat in den vergangenen

Jahren mehrfach beim Bundesamt für
Sozialversicherungen und beim zuständigen
Bundesrat zugunsten der von Ergänzungs-
leistungen abhängigen Menschen
interveniert. Interviews mit Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern in Beratungsstellen
von Pro Senectute, die in die 2009 publizierte

Studie «Leben mit wenig Spielraum.
Altersarmut in der Schweiz» eingeflossen

sind, zeigten verschiedene Schwachstellen

im System der Altershilfe. Als eines

der dringlichsten Probleme erwies sich die

ungenügende Übernahme von Mietkosten
durch die Ergänzungsleistungen. Die Studie

weist darauf hin, dass Betroffene den

Fehlbetrag aus den «ohnehin knappen
Mitteln» decken müssten, «die ihnen für
die Bestreitung der allgemeinen
Lebenshaltungskosten zur Verfügung stehen».

Diese Interventionen blieben lange
Zeit erfolglos. Auch entsprechende Vor-
stösse im Parlament wurden mehrfach
abgeschmettert. Inzwischen ist den
politisch Verantwortlichen bewusst geworden,

dass eine Lösung nicht mehr auf die

lange Bank geschoben werden kann. So

deckte das anrechenbare Mietzinsmaximum

2012 den effektiven Mietzins nur
noch für 72 Prozent der Alleinstehenden
sowie für 68 Prozent der Ehepaare.

Der Bundesrat hat jetzt eine Vorlage in
die Vernehmlassung gegeben, zu der sich
auch Pro Senectute äussern wird. Die

Regierung schlägt vor, die anrechenbaren

Höchstbeträge für Mietzinse an den seit

Pro Senectute fordert seit

Jahren eine Anpassung

der Ergänzungsleistungen an

die gestiegenen Mietkosten.

Jetzt schickt der Bundesrat

eine entsprechende Vorlage

in die Vernehmlassung.

Nicht allen fällt die Finanzierung des Mietzinses
leicht. Dem sollte der Bundesrat Rechnung tragen.

der letzten Anpassung aufgelaufenen
Mietzinsindex anzupassen. Weil sich die
Mietkosten in den grossen Städten anders

entwickeln als in vielen ländlichen Gebieten,

schlägt der Bundesrat ausserdem vor,
drei Regionen mit unterschiedlichen Miet-
zinsmaxima zu schaffen: «Grosszentren»,
«Stadt» und «Land».

Die Anpassung der Höchstbeträge soll
so gestaltet werden, dass sie die Beteiligung

des Bundes an den Heimkosten,
die vor wenigen Jahren durch den Neuen

Finanzausgleich zwischen Bund und
Kantonen geregelt worden ist, nicht be-

einflusst. Abgrenzungsprobleme bei der
Übernahme der Kosten durch die
verschiedenen Staatsebenen waren ein
wesentlicher Grund dafür, dass in der Frage
der Mietzinsmaxima lange nichts
vorwärtsging. Der Vorschlag des Bundesrates

ist ein möglicher Kompromiss.
Ein gravierender Schwachpunkt der

Vorlage bezieht sich auf den Mechanismus

künftiger Anpassungen der Mietzinsmaxima.

Der Bundesrat schlägt vor, diese

laut Artikel 19 des Bundesgesetzes über
die Ergänzungsleistungen vorzunehmen.
Der Artikel gibt der Regierung die
Möglichkeit, bestimmte Messgrössen - unter
anderem die Mietzinsmaxima - anzupassen.

Dabei handelt es sich aber nur um
eine Kann-Formulierung. Weil der
Bundesrat dieses Mittel bezüglich der Ansätze
für Mietkosten in der Vergangenheit gar
nicht in Anspruch genommen hat, werden

Zweifel laut, ob dies in Zukunft
anders sein würde. Notwendig ist deshalb
eine gesetzliche Bestimmung, dass die
Mietzinsmaxima regelmässig an die

Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt
angepasst werden müssen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Anpassung
der Ergänzungsleistungen an die gestiegenen

Wohnkosten möglichst bald erfolgt.
Ein weiteres Zuwarten kann Bezügerinnen

und Bezügern dieser Leistungen
nicht mehr zugemutet werden. Kurt Seifert

ZEITLUPE 5-2014 57


	Pro Senectute Schweiz : nicht länger zuwarten!

